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Videosprechstunde jetzt deutlich besser bewertet und damit endlich umsetzbar  

Rückwirkend ab dem 01.10.2019 wird die Videosprechstunde deutlich besser vergütet und somit auch für 
unsere Fachgruppe sinnvoll nutzbar. Die Gremien der Selbstverwaltung einigten sich auf eine deutliche 
Verbesserung der Vergütung. Ab sofort ist unsere Grundpauschale 14211 bzw. 14210 auch dann abrechenbar, 
wenn der Kontakt nur im Rahmen einer Videosprechstunde erfolgt. Ebenso werden auch Zuschläge zur 
Grundpauschale vergütet. Für den Fall, dass im gleichen Quartal kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt 
erfolgt, werden allerdings 20 % der Vergütung für die Grundpauschale abgezogen. Diese Grundpauschale kann 
auch dann abgerechnet werden, wenn die elektronische Gesundheitskarte nicht vorgelegt wurde. Für das 
manuelle Anlegen des Behandlungsfalles wird sogar noch eine zusätzliche geringe Kostenpauschale vergütet. 
Ebenso dürfen unsere Gesprächsziffern 14220 und 14222 jetzt auch bei einem Videokontakt abgerechnet 
werden. Für unsere Fachgruppe noch von Bedeutung: Leistungen der Richtlinienpsychotherapie außer 
psychotherapeutischer Sprechstunde, psychotherapeutischer Akutbehandlung und Probatorik dürfen ebenfalls 
über die Videosprechstunde abgerechnet werden. Leistungen des Kapitel 35 erfordern zuvor einen 
persönlichen Arzt-Patientenkontakt, ansonsten können die Leistungen auch bei komplett neuen Patienten als 
Videosprechstunde abgerechnet werden. 80% einer jeden EBM-Ziffer müssen im persönlichen Arzt-
Patientenkontakt erbracht werden.   

Als Anschubfinanzierung können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 500 € pro Quartal zusätzlich 
vergütet werden, es gibt weiterhin einen kleinen Technikzuschlag. Informieren Sie sich auf der Seite der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (https://www.kbv.de/html/1150_42530.php) zu den Einzelheiten. Nutzen 
Sie die Chancen, die sich daraus ergeben, gerade in unserem Fachgebiet können wir damit die Versorgung 
verbessern, und unseren Patienten immer wieder auch mal lange Wege ersparen.   

Es gibt bereits zertifizierte Software, die eine Datenschutzkonforme Umsetzung der Videosprechstunde mit 
geringem Aufwand ermöglicht. Die KBV hat zum Beispiel die kostenlose Software der Firma Red Medical® für 
die Videosprechstunde mit dem KBV-Zukunftspreis ausgezeichnet.    

Offene Sprechstunde angelaufen  

Seit einigen Wochen laufen nun die offene Sprechstunde, bzw. die anderen Regelungen des TSVG. Dass es ein 
Ärgernis darstellt, wie hier in unsere Praxisorganisation eingegriffen wird, sei auch an dieser Stelle nochmal 
gesagt, erste Rückmeldungen lassen aber auch darauf schließen, dass Sie in den Praxen die Regelungen 
umzusetzen beginnen und wie erwartet, die Patienten uns nicht direkt überrennen. Sie sind von Ihren 
Kassenärztlichen Vereinigungen über die speziellen Abrechnungsmodalitäten informiert worden. Wichtig dabei 
zu beachten sind sicher die Regelungen zur Bereinigung unserer Honorartöpfe, denn die Leistungen, die jetzt 
extrabudgetär vergütet werden, werden nach einem Jahr aus den jeweiligen Regelleistungsvolumina 
herausgenommen. Wenn man im nächsten Jahr dann mindestens dieselbe Menge an extrabudgetären 
Leistungen erbringt, dann stellt das kein Problem dar, man darf mit einer höheren Vergütung rechnen, weil die 
entsprechenden Leistungen dann zu 100% zur Auszahlung kommen. Wenn man aber weniger dieser Leistungen 
erbringt, dann kann die Bereinigung sogar zu Nachteilen führen. Diese Bereinigung findet praxisbezogen statt, 
d.h., dass jeder es selbst steuern kann und muss. Es erscheint sinnvoll, die neuen Leistungen jetzt nicht in 
vorauseilendem Gehorsam mit besonderem Eifer umzusetzen und die Praxis völlig umzuorganisieren, sondern 
sie orientiert an der Nachfrage und am medizinischen Bedarf für den Einzelnen anzuwenden. Es ist wohl damit 
zu rechnen, dass gerade die Offene Sprechstunde, wenn sie bekannter wird in der Bevölkerung auch häufiger 
genutzt werden wird, als bislang. Alles was wir bislang dazu hören, spricht für ein langsames Anlaufen. 
Schreiben Sie uns dazu Ihre Erfahrungen per Mail, diskutieren Sie die Umsetzungsmöglichkeiten in Ihren 

https://www.kbv.de/html/1150_42530.php
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Regionalgruppen, kommen sie zum Berufspolitischen Kolloquium im Rahmen unserer Jahrestagung, um sich 
auch dort dazu austauschen zu können. Wir werden uns dort mit dem TSVG beschäftigen.  

 Star Train  

Unter der Förderung des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) werden an der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm unter Leitung von Prof. Jörg M. Fegert momentan 
Fortbildungsangebote für Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen zum leitliniengerechten Umgang mit nicht-
suizidalem selbstverletzenden Verhalten (NSSV) entwickelt, an welchen während der Projektlaufzeit kostenlos 
teilgenommen werden kann.  Studien im deutschsprachigen Raum zeigen, dass sich ca. 4% der 15-jährigen 
Schüler*innen mindestens fünf Mal innerhalb des letzten Jahres selbst verletzt haben und dass NSSV im 
Jugendalter häufig mit anderen psychischen Störungen einhergeht, welche sich auch im weiteren 
Lebensverlauf zeigen können. Angesichts der hohen klinischen Bedeutung von NSSV ist es wichtig, dass 
Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen, die in der Primärversorgung von psychisch kranken Kindern und 
Jugendlichen tätig sind, wissen, wie betroffene Jugendliche adäquat behandelt werden können. Seit 2015 
liegen klinische Behandlungsleitlinien für den Umgang mit nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten 
(NSSV) im Kindes- und Jugendalter vor.  

Das Projekt STAR - Train (www.train.star-projekt.de) verfolgt den Ansatz, die verfügbaren Behandlungsleitlinien 
für den Umgang mit nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten im Kindes- und Jugendalter verstärkt in die 
klinische Praxis zu bringen – das heißt, Wissen über die Behandlung von NSSV an Behandler*innen 
weiterzugeben und die Dissemination dieses Wissens zu beforschen. Dazu wird der Inhalt der klinischen 
Versorgungsleitlinie sowie deren Anwendung in drei verschiedenen Formaten (Broschüre; Online-Kurs; 
Blended-Learning, d.h. Online-Kurs plus ergänzender halbtägiger Workshop) aufbereitet und deren Effektivität 
in einem begleitendem Forschungsdesign untersucht. Weitere Informationen über die geplanten Angebote 
finden Sie auf der Website www.train.star-projekt.de sowie im beiliegendem Flyer.    

Im Rahmen einer ca. 10-minütigen-Online-Befragung wird außerdem der aktuelle Stand und Bedarf von 
Ärztinnen und Ärzten sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zum Umgang mit Jugendlichen mit 
NSSV erhoben. Die Befragung ist unter folgendem Link zugänglich: https://befragungen.elearning-
kinderschutz.de/index.php/218395/lang-de   

Wir unterstützen das Projekt sehr gern, indem wir diese Info an Sie weitergeben. Bei Fragen zum Projekt 
können Sie das Projektteam direkt unter train@star-projekt.de kontaktieren.   

„Gewalt gegen Ärzte“ - Übergriffe auf Ärzte und ärztliches Personal in Praxen  

Laut anonymer Umfrage der KBV 2018 haben 25 % der niedergelassenen Ärzte einen gewalttätigen Übergriff 
im Rahmen ihrer Tätigkeit als Niedergelassener erlebt, 40 % verbale Übergriffe/ Aggressionen. Angesichts 
dieser erschreckend hohen Zahl möchten wir als Vorstand gern in Erfahrung bringen, in welchem Maße unsere 
Fachgruppe davon betroffen ist.  

 Bei diesen doch hohen Zahlen können wir nicht mehr von „bedauerlichen Einzelfällen“ sprechen. Wir können 
angesichts dieser hohen Zahlen auch nicht (mehr?) vermuten, der Betroffene habe sich falsch verhalten, sei 
selbst schuld, sondern es ist wohl zu vermuten, dass eine gewisse Verrohung dabei ist einzutreten gegenüber 
Helfern, so wie es auch die Polizei etc. erfährt. Fragen können wir uns allerdings, warum gerade Ärzte doch 
verhältnismäßig selten diese Übergriffe öffentlich beklagen.   

http://www.train.star-projekt.de/
http://www.train.star-projekt.de/
https://befragungen.elearning-kinderschutz.de/index.php/218395/lang-de
https://befragungen.elearning-kinderschutz.de/index.php/218395/lang-de
mailto:train@star-projekt.de
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Um Strategien zu entwickeln, wie dem sinnvoll begegnet werden könnte (Prävention, entsprechende Trainings 
für Arzt/Praxispersonal, Unterstützung der Forderung an die Politik bzgl. eines erhöhten Strafmaßes analog 
dem der Polizisten/Rettungskräfte, etc.), wäre es sinnvoll, eine Melde-Stelle zum Beispiel bei der BÄK zu haben,   
an die Betroffene einen solchen Übergriff melden können. In einzelnen Bundesländern gibt es dies schon.  

Wir würden uns gerne einen Überblick darüber verschaffen, in welchem Ausmaß unsere Fachgruppe davon 
betroffen ist. Wir haben dafür einen Meldebogen vorbereitet, den wir Ihnen als Anlage beigefügt haben.    

Sollten Sie oder Ihr Personal also bereits einen Übergriff erlebt haben, bitten wir Sie, den Meldebogen 
ausgefüllt, gerne in Papierform oder auch eingescannt per Mail an mail@bkjpp.de zu senden. Pro Vorkommnis 
bitte ein Meldebogen jeweils mit Angabe des Datums.  

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass es beim BKJPP-Kongress 2019 in Weimar zwei 
Deeskalationstrainings geben wird, die Ihnen die Gelegenheit bieten, sich weiter mit dem Thema auseinander 
zu setzen bzw. dem auch bereits etwas entgegen zu setzen.  

Last but not least:   

Seien Sie sehr herzlich eingeladen zur Jahrestagung des BKJPP vom 07. bis 09.11.2019 nach Weimar zu 
kommen. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, tun Sie das. Es lohnt sich. Wir freuen uns, Sie dort zu 
sehen.  

  

Ihr Vorstand des BKJPP  
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